
Verordnung der Gemeinde Ruhpolding über den Verkauf in Kur-, Erholungs-, 
Wallfahrts- und Ausflugsorten 

Aufgrund Art. 5 des Bayerisches Ladenschlussgesetzes (BayLadSchlG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. Juli 2025 (GVBI. S. 246, BayRS 8050-20-A), erlässt die Gemeinde 
Ruhpolding folgende 

Verordnunq 
§1 

1. In der Gemeinde Ruhpolding dürfen jährlich höchstens 40 Sonn- und Feiertage für die 
Öffnung von Verkaufsstellen (Art. 1 BayLadSchlG) zur Abgabe von Tourismusbedarf 
bestimmt werden. Tourismusbedarf sind Lebens- und Genussmittel zum sofortigen 
Verzehr, Schnittblumen, Zeitungen, Zeitschriften, Devotionalien, Bade- und Sportzubehör, 
sofern dies der touristischen Ausrichtung des Ortes Ruhpolding entspricht, sowie Andenken 
geringen Wertes und für die Region kennzeichnende Waren. Für die Region kennzeichnend 
sind Waren, die in der Region des Verkaufsortes Ruhpolding als Spezialität hergestellt oder 
gewonnen werden, auf die Region des Verkaufsortes Ruhpolding besonders Bezug 
nehmen oder für die Landschaft oder Kultur der Region des Verkaufsortes Ruhpolding 
besonders typisch und charakteristisch sind. 

2. Die Öffnung ist nach dem zu erwartenden Besucheraufkommen auf bestimmte Orte oder 
Ortsteile, Tage und Öffnungszeiten zu beschränken. Die Öffnung darf für bis zu acht 
zusammenhängende Stunden zwischen 10 und 20 Uhr freigegeben werden, an 
Heiligabend, sofern dieser auf einen Sonntag fällt, jedoch nur bis 14 Uhr. Karfreitag, 
Allerheiligen, Volkstrauertag und Totensonntag sowie der Erste und der Zweite 
Weihnachtstag dürfen nicht freigegeben werden 

3. Öffnen dürfen nur Verkaufsstellen, die auch außerhalb der allgemeinen Ladenschlusszeiten 
nach Art. 2 BayLadSchlG in überwiegendem Umfang Tourismusbedarf feilhalten. 

§2 

Die genehmigten Zeiten sind wie folgt: 

Januar: 
Februar: 
März: 
April: 
Mai: 
Juni: 
Juli: 
August: 
September: 
Oktober: 
November: 
Dezember: 

Verkaufszeiten: 
Verkaufsort: 

04.01 ., 11.01 ., 18.01 ., 25.01. 
01.02., 08.02., 15.02., 22.02. 
01.03., 08.03., 15.03., 22.03., 29.03. 
26.04. 
03.05., 10.05., 17.05., 24.05., 31.05. 
07.06., 14.06., 21.06., 28.06. 
05.07., 12.07., 19.07., 26.07. 
02.08., 09.08., 16.08., 23.08., 30.08. 
20.09., 27.09. 
04.10., 11.10. 

20.12., 27.12. 

08.30 Uhr bis 13.30 Uhr 
Dorfmitte Ruhpolding 



§3 

Diese Verordnung gilt vom 01.01.2026 bis zum 31.12.2026. 

Ruhpolding, 17.12.2025 
GEMEINDE RUHPOLDING 


